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 S a t z u n g  
 

der Gemeinde Schinkel 
 

für die Benutzung und Gebührenerhebung 
für die "Betreute Grundschule" in Schinkel 

 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung 
vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.05.2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 566), des § 6 Abs. 5 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 16.06.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 723), der § 1 Abs. 1, § 2 
Abs. 1 Satz 1, § 4 Abs. 1 Var. 2 und § 6 Abs. 1 Satz 1 Abs. 4 des Kommunalabgabengeset-
zes des Landes Schleswig-Holstein vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 25.05.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 566), des § 25 des Gesetzes zur 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen (Kindertagesstätten-
gesetz – KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 759), zuletzt geändert durch das Ge-
setz vom 25.02.2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 201) und Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Bst. e VERORD-
NUNG (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) vom 27.04.2016 (Amtsblatt 
L 119 v. 04.05.2016, S. 1, ber. Amtsblatt L 314 v. 22.11.2016, S. 72, Amtsblatt L 127 v. 
23.05.2018, S. 2) i. V. m. § 3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz i. d. F. vom 02.05.2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 162)), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretersitzung 
vom 22.06.2021 folgende Satzung erlassen:  
 

§ 1 
 

Allgemeines 
 
(1) Der Schulverband Schinkel/Neuwittenbek (nachfolgend Schulverband) ist der Träger der 

Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal in Schinkel. 
 

(2) Aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem Schulverband und der Ge-
meinde Schinkel (nachfolgend Gemeinde) steht es der Gemeinde frei, über den Pflicht-
unterricht hinausgehende Angebote im Rahmen einer Betreuten Grundschule zu erarbei-
ten und durchzuführen. 

 
Die Gemeinde unterhält in Schinkel für Schulkinder der Grundschule am Nord-Ostsee-
Kanal eine „Betreute Grundschule“. 

  
(3) Die "Betreute Grundschule" bildet eine Ergänzung zum Bildungs- und Erziehungsauftrag 

der Schule. Unterricht ist nicht Gegenstand des Angebotes. Die Teilnahme der Kinder ist 
freiwillig.  
 

(4) Bei dem Betreuungsangebot handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Gemeinde 
Schinkel.  
 

§ 2 
 

Betreuungsumfang und –angebot 
 
(1) Eine Betreuung der Kinder wird täglich von Montag – Freitag an Unterrichtstagen ge-

währleistet. Das Angebot besteht in den schulfreien Zeiten mit einer Regelbetreuungszeit 
zwischen 7.00 und 14.00 Uhr sowie einer Spätbetreuung von 14.00 bis 15.00 Uhr. Eine 
Spätbetreuung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Regelbetreuung in  
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Anspruch genommen wird. An Sonn- und Feiertagen, Samstagen, an sonstigen schul-
freien Tagen und während der Schulferien findet eine Betreuung nicht statt.  

 
Die Betreute Grundschule kann geschlossen werden: 

 
a) an jährlich bis zu maximal 2 Tagen für besondere Veranstaltungen, wie z. B. Aus-

flüge 
b) auf Anordnungen des Gesundheitsamtes 
c) bei unvermeidbaren Bauarbeiten bzw. unvorhersehbaren Schadensfällen 
d) bei unüberbrückbaren Personalengpässen 
 

(2) Im Rahmen der Betreuung werden pädagogisch sinnvolle spielerische und freizeitbezo-
gene Aktivitäten angeboten. Die Kinder haben Gelegenheit, diese Zeit für sich zum 
selbstbestimmten Handeln zu nutzen. Über die konkreten Inhalte der Betreuung ent-
scheidet die Schulleitung in Abstimmung mit der Betreuungskraft unter Berücksichtigung 
der örtlichen und situationsbedingten Gegebenheiten in der Schule und in enger, vertrau-
ensvoller Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten.  
 

(3) Die Betreuung erfolgt grundsätzlich im Schultrakt in der Grundschule Schinkel.  
 

(4) Die Gemeinde Schinkel stellt den für die Betreuung notwendigen Personal- und Sachbe-
darf.  

 
§ 3 

 
Anmeldung und Aufnahme 

 
(1) Die Anmeldung ist grundsätzlich zusammen mit der Anmeldung zur Einschulung des Kin-

des an der Grundschule vorzunehmen. Wechselt die Schülerin bzw. der Schüler eine 
Klassenstufe, so ist eine Neuanmeldung nicht erforderlich.  
 

(2) Die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 erfolgt jeweils am 
01. oder 15. eines Monats nach vorheriger Anmeldung durch den / die Erziehungsbe-
rechtigte/n.  
 

(3) Über die Aufnahme der Kinder entscheidet die Betreuungskraft im Einvernehmen mit der 
Schulleitung.  
 

(4) Ein Anspruch für die Aufnahme in die betreute Grundschule besteht nicht.  
 

(5) Die Abmeldung kann nur zum 31.01. oder zum 31.07. eines jeden Schuljahres erfolgen. 
Sie hat schriftlich mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten durch die/den Erziehungsbe-
rechtigten an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 in 24214 Gettorf zu erfolgen. 
Eine Abmeldung ist nicht erforderlich mit dem Verlassen der Grundschule nach Abgang 
der 4. Klasse. 
 

(6) Eine Abmeldung in den letzten drei Betreuungsmonaten eines Schuljahres ist grundsätz-
lich nicht möglich.  

 
§ 4 

 
Gegenstand / Entstehung und Ende der Gebührenpflicht, Fälligkeit 

 
(1) Die Inanspruchnahme der "Betreuten Grundschule" ist gebührenpflichtig.  
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(2) Die Verpflichtung zur Zahlung der Benutzungsgebühr entsteht mit der Aufnahme des Kin-
des für die "Betreute Grundschule" und endet zum Kündigungstermin bzw. mit Verlassen 
der Schule nach Klasse 4. Bei einer Abmeldung des Kindes von der Schule während des 
lfd. Schuljahres endet die Gebührenpflicht mit Ablauf des Monats, in dem das Kind aus-
scheidet. Das gilt auch bei einem Ausschluss des Kindes gem. § 8 Abs. 2.  
 

(3) Die Benutzungsgebühr ist bis zum 15. eines jeden Monats durch Bankabruf zu entrich-
ten.  
 

(4) Die Zahlungsverpflichtung besteht auch dann, wenn die Betreuung unregelmäßig in An-
spruch genommen wird.  
 

(5) Die Benutzungsgebühr wird für 12 Monate erhoben.  
 

§ 5 
 

Gebührenpflichtige 
 
Gebührenpflichtig sind die zur Leistung des Unterhalts des Kindes Verpflichteten als Ge-
samtschuldner.  
 

§ 6 
 

Höhe der Gebühr 
 

(1) Die Benutzungsgebühr für die Regelbetreuungszeit von 7.00 bis 14.00 Uhr beträgt pro 
Kalendermonat 95,00 Euro. 

 
(2) Die Benutzungsgebühr für die Spätbetreuung von 14.00 bis 15.00 Uhr beträgt pro 
 Kalendermonat zusätzlich 20,00 Euro. 
 
(3) Familien mit mehreren Kindern in zeitgleicher Betreuung in der Betreuten Grundschule 

in Schinkel erhalten eine Ermäßigung, sofern diese dem gleichen Haushalt angehören. 
Das 2. Kind der Familie zahlt die hälftige Gebühr, das 3. Kind und weitere Kinder sind 
gebührenbefreit. 
Sollten die Geschwister unterschiedliche Betreuungszeiten in Anspruch nehmen, wird 
die Ermäßigung auf die geringste monatliche Gebühr gewährt. 

 
(4) Für gelegentliche Nutzung der Betreuten Grundschule kann ein Bonusheft mit 10 Be-

treuungsgutscheinen beim Amt Dänischer Wohld erworben werden. Die Gebühr für ein 
Bonusheft beträgt 60,00 Euro. Die Einlösung der Gutscheine ist ein Jahr ab Kaufdatum 
möglich und muss 2 Tage vorher mit der Leitung der Betreuten Grundschule abgespro-
chen werden. Die Gutscheine sind einzeln je für Regel- und Spätbetreuung in der Be-
treuten Grundschule einzureichen.   

 
(5) Nach § 25 Abs. 6 und 7 KiTaG kann auf Antrag eine Ermäßigung oder ein Erlass der 

Benutzungsgebühr gewährt werden. Für dieses Verfahren ist der Kreis Rendsburg-
Eckernförde als Träger der Jugendhilfe zuständig. Anträge sind an das Amt Dänischer 
Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, zu richten 

 
(6) Antragsberechtigt sind die Eltern/Personensorgeberechtigten oder Gebührenschuldner. 
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§ 7 
 

Veranlagung 
 
Die Gebühr wird vom Amt Dänischer Wohld für die Gemeinde Schinkel erhoben und dem 
Gebührenpflichtigen durch schriftlichen Bescheid mitgeteilt.  
 

§ 8 
 

Sonstiges 
 
(1) Während der Betreuungszeiten unterliegen die anwesenden Kinder der Beaufsichtigung 

der Betreuungskraft. Zum Zwecke der Unfallverhütung können sie den Kindern Weisun-
gen erteilen.  
 

(2) Kinder, die den Betrieb der Einrichtung stören, können vom Besuch der "Betreuten 
Grundschule" ausgeschlossen werden. In diesem Fall benachrichtigt die Betreuungskraft 
die Erziehungsberechtigten.  
 

(3) Kinder, die aus Krankheitsgründen nicht am Schulunterricht teilnehmen, werden nicht be-
treut.  
 

§ 9 
 

Ferienbetreuung 
 

(1) Die Gemeinde Schinkel bietet eine Ferienbetreuung ab 15 Kindern in der Betreuten 
Grundschule in Schinkel an und umfasst 5 Ferienwochen (1 Osterferienwoche, 3 Som-
merferienwochen und 1 Herbstferienwoche). Die Betreuung in diesen Wochen findet von 
Montag bis Freitag von 7.00 bis 15.00 Uhr statt. 

 
(2) Die Anmeldung erfolgt für ein Kalenderjahr (01.01. – 31.12.). Angemeldet werden kön-

nen Kinder, die die Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal in Schinkel oder Neuwittenbek 
besuchen und in den Gemeinden Schinkel und Neuwittenbek wohnhaft sind. 
 
Abweichende Regelungen: 
 

a. Kinder, die nach den Sommerferien in die Grundschule am Nord-Ostsee-Kanal ein-
geschult werden, können lediglich in den Sommerferien und in den Herbstferien be-
treut werden. 
 

b. Kinder, die nach den Sommerferien in die 5. Klasse wechseln, können lediglich in 
den Osterferien und den Sommerferien betreut werden. 
 

(3) Die Aufnahme von Kindern aus anderen Gemeinden, die in der Grundschule am Nord-
Ostsee-Kanal beschult werden, wird im Einzelfall geprüft. 
 

(4) Der Anmeldeschluss für das Jahr 2020 ist der 02.01.2020 und ab 2021 der 01.09. des 
Vorjahres. Sollte die Kinderzahl von 15 nicht erreicht werden, erhalten die Erziehungs-
berechtigten bis zum 31.01. eines Kalenderjahres ein Absageschreiben. 

 
(5) Die Gebühr für die Ferienbetreuung beträgt monatlich 40,00 Euro und wird für 12 Mo-

nate (Januar bis Dezember eines Jahres) erhoben. 
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Abweichende Regelungen: 
 

a. Für Kinder, die nach den Sommerferien in die 1. Klasse eingeschult werden, wird 
die Gebühr von August bis Dezember erhoben. 
 

b. Für Kinder, die nach den Sommerferien in die 5. Klasse wechseln, wird die Gebühr 
von Januar bis Juli erhoben. 
 

(6) Die Ermäßigungen für die Gebühren der Ferienbetreuung richten sich nach § 6 der Sat-
zung. 
 

(7) Eine Kündigung der Ferienbetreuung nach Anmeldeschluss ist nicht möglich. 
 

(8)  Für den Aufenthalt der Kinder in der Ferienbetreuung schließt die Gemeinde eine Unfall-
versicherung ab. Kein Versicherungsschutz besteht für den Weg von und zur Ferienbe-
treuung. 

 
§ 10 

 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Erfüllung der Aufgaben der Betreuten Grundschule, zur Ermittlung der Gebühren-

pflichten und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen dieser Satzung ist es gemäß §§ 
3, 4 und 12 des Landesdatenschutzgesetzes SH (LDSG) i. V. m. Art. 6 Nr. 1 a, b + e und 
Art. 9 Abs. 1 und 2 a + b Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) zulässig, neben den 
Angaben aus der Anmeldung für die Betreute Grundschule, die Daten aus den Einwoh-
nermeldeämtern zu verarbeiten bzw. sich diese Daten übermitteln zu lassen, soweit sie 
zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung erforderlich sind. 

(2) Darüber hinaus sind die Erhebung und die Weiterverarbeitung personenbezogener Da-
ten zu Kontrollzwecken zulässig, soweit es zur Aufgabenerfüllung nach dieser Satzung 
erforderlich ist. 

(3) Die Gemeinde Neuwittenbek und das Amt Dänischer Wohld sind befugt, auf der Grund-
lage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von den nach Absatz 1 anfallende Daten 
ein Verzeichnis der Benutzer und der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebührener-
hebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwe-
cke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden. 

(4) Der Einsatz von technikunterstützender Informationsverarbeitung ist zulässig. 
 

§ 11 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung der Ge-
meinde Schinkel für die Benutzung und Gebührenerhebung für die „Betreute Grundschule“ in 
Schinkel vom 12.07.2019, zuletzt geändert am 16.10.2020 außer Kraft. 
 
 
Schinkel, den 25.11.2021  
    
        

      gez. Sabine Axmann-Bruckmüller 
- Bürgermeisterin -  

 


